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Bürgerantrag im Stadtteil stellen
Sie möchten eine Bürgerantrag in Ihrem Stadtteil stellen?

Zuständige Stellen

Ortsamt Borgfeld
Ortsamt Strom
Ortsamt Huchting
Ortsamt Neustadt/Woltmershausen
Ortsamt Horn-Lehe
Ortsamt Burglesum
Ortsamt Hemelingen
Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt
Ortsamt West
Ortsamt Blumenthal
Ortsamt Obervieland
Ortsamt Vegesack
Ortsamt Oberneuland
Ortsamt Blockland
Ortsamt Osterholz
Ortsamt Seehausen
Ortsamt Schwachhausen/Vahr

Basisinformationen

Befassung mit Bürgeranträgen

Jeder Bürger, jede Bürgerin des Stadtteils hat die Möglichkeit (neben der Teilnahme an der 
Diskussion zu den Themen des Beirates und neben der Möglichkeit eigene Themen in den 
öffentlichen Sitzungen des Beirates einzubringen) einen Bürgerantrag zu stellen.

Verfahren

Ein Bürgerantrag kann formlos eingereicht werden.

Der Beirat ist durch das Gesetz gehalten, sich innerhalb einer Frist von 6 Wochen mit dem 
Antrag zu befassen. Was nicht bedeuten muss, eine inhaltliche Stellungnahme erarbeitet 
zu haben. Es kann auch die Vorbereitung einer Befassung mit geladenen Fachvertretern 
eine erste Befassung sein, der eine zweite - mit inhaltlicher Beschäftigung - folgen kann.

https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.344335.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.334101.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.336179.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.335895.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.344971.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.336169.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.340353.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.339295.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.334102.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.339243.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.344694.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.334096.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.334034.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.334098.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.334099.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.334100.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.337182.de
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Die Behandlung selbst kann in einem Fachausschuß oder auch in einer Beiratssitzung 
geschehen.

Dem Antragsteller wird das Ergebnis schriftlich mitgeteilt.

Anträge können über das Ortsamt an den Beirat eingereicht werden.

Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können in 
beiratsbezogenen Angelegenheiten Anträge an den Beirat stellen, soweit sie in die 
Veröffentlichung ihres Namens und ihres Vornamens ausdrücklich einwilligen. Die 
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf gilt als Rücknahme des 
Antrags.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

6 Wochen
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